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Gemeindewerke Kirchhundem – BZ Abwasserentsorgung –  

Die Betriebsleitung 

Hundemstr. 35  

57399 Kirchhundem 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Grundstückseigentümer:  

 

Name, Vorname:_____________________________________________ 

Straße, Hausnr.:______________________________________________ 

PLZ/Ort:____________________________________________________ 

Tel.:_______________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

I. Voraussetzungen:  

 

Der Gartennebenzähler muss bei den Gemeindewerken, Betriebszweig Abwasserentsorgung, 

schriftlich beantragt werden. Es gelten die Bestimmungen des § 4 Absatz 5 der Abwasser-

gebührensatzung der Gemeinde Kirchhundem. 

  

Unter folgenden Voraussetzungen haben Sie zukünftig die Möglichkeit, die für die Garten-

bewässerung entnommenen und nicht der gemeindlichen Abwasseranlage zugeführten Was-

sermengen über einen zusätzlich installierten geeichten Wasserzähler nachzuweisen, den 

Sie beim Wasserwerk der Gemeindewerke Kirchhundem käuflich erwerben müssen:  

 

1. Der Wassermeister der Gemeindewerke hat die Gegebenheiten vor Ort zu prüfen (Stand-

ort des 2. Wasserzählers) und für in Ordnung zu befinden. Grundsätzlich kann Ihrem An-

trag entsprochen werden, sofern der Standort aus Sicht des Wassermeisters geeignet ist. 

Der Wassernebenzähler ist nur zum Zwecke der Gartenbewässerung zulässig. 

 

2. Die Installation des 2. Wasserzählers ist durch ein von Ihnen beauftragtes Fachunter-

nehmen an der Stelle auf Ihrem Grundstück bzw. im Gebäude vorzunehmen, die Sie mit 

dem Wassermeister im persönlichen Gespräch vor Ort vereinbart haben.  

 

3. Nach erfolgter Installation setzen Sie sich bitte wieder mit den Kollegen vom Wasserwerk 

Kirchhundem unter der Telefon-Nr. 02723/409-92 (Herrn Hoffmann/Herrn Hufnagel) in 

Verbindung, damit die Abnahme der Installation der zweiten Wasseruhr erfolgen kann.  

 

4. Nach Prüfung und Freigabe des neuinstallierten Zweitzählers durch den Wassermeister ist 

gemäß Satzung der erstmalige Einbau der zweiten Messeinrichtung zum Zwecke der Er-

mittlung von Abzugsmengen in der Verwaltung der Gemeindewerke bei Herrn Frederik 

Nolte, Tel. 02723/409-23, umgehend anzuzeigen, um die abgelesenen Wassermengen 

bei der Berechnung der Schmutzwassergebühr berücksichtigen zu können, ansonsten ist 
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eine Berücksichtigung der für die Gartenbewässerung entnommenen Wassermengen 

nicht möglich. Dieses wird aus Vereinfachungsgründen durch den Wassermeister der 

Gemeindewerke nach durchgeführter Abnahme erfolgen, der sich die Nummer des instal-

lierten Neuzählers notieren und entsprechend an die Verwaltung weitergeben wird.  

 

5. Bei der turnusgemäßen Ablesung der Wasseruhren am Jahresende ist der zusätzliche 

Zähler ebenfalls mit abzulesen und der dort gemessene Verbrauch wird bei den 

Schmutzwassergebühren dann automatisch in Abzug gebracht, ohne dass hierzu ein wei-

terer Antrag Ihrerseits erforderlich wäre.  

 

6. Die Genehmigung ist lediglich auf 6 Jahre (Dauer der Eichfrist) befristet. Sodann muss 

ein neu geeichter und vom Wasserwerk gelieferter Gartennebenzähler auf Kosten des Ei-

gentümers im Zuge des turnusmäßigen Austauschs neu geliefert und installiert werden.  

 

II. Kenntnisnahme:  

 

Die zuvor aufgeführten Erläuterungen habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, 

dass die Kosten für die Installation des Gartennebenzählers dem Wasserwerk von mir in der 

Höhe des tatsächlich entstandenen Aufwandes zu erstatten sind. Die Kosten des Wasser-

werks belaufen sich in der Regel auf ca. 150 Euro (für Anfahrt, Material und Arbeitsstunden 

des Wassermeisters). 

 

 

III. Bestimmungen 

 

Die Prüfarbeiten zum Zwecke der Installation des Nebenzählers erfolgen ausschließlich 

durch die Wassermeister, Herrn Hoffmann/Herrn Hufnagel, (Tel.: 02723/409-92) des 

Wasserwerks Kirchhundem, Am Steine 9, 57399 Kirchhundem-Würdinghausen.  

 

 

IV. Kontaktaufnahme 

 

Für eine erste Kontaktaufnahme melden Sie sich bitte bei den Wassermeistern, Herrn Hoff-

mann/Herrn Hufnagel, unter Tel.: 02723/409-92 des Wasserwerks Kirchhundem, Am 

Steine 9, 57399 Kirchhundem-Würdinghausen.  

 

 

 

 

Kirchhundem, __________________ 

 

X
Unterschrift Wassermeister

            

X
Unterschrift Kunde

 


